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I. Vortrag des Referenten 

1. Aktuelle Herausforderungen/Problematik 

Schulsport ist ein Pflichtfach an den bayerischen Schulen. Dazu muss die entsprechende 

Sportinfrastruktur mit entsprechenden Sporthallen, aber auch für das Schwimmen durch 

entsprechende Schulschwimmbäder sichergestellt werden. Auf die Beschlussvorlage des 

gemeinsamen Sport- und Bildungsausschuss vom 19.09.2018 (Sitzungsvorlage Nr.14-20 / 

V 12007) zum Infrastrukturkonzept für die Münchner Schulschwimmbäder wird verwiesen. 

Der damalige Bestand an Schulschwimmbädern (29 eigene Schulschwimmbäder zuzüg-

lich 11 Anmietungen) sollte im Rahmen des Schulbauprogramms um weitere neun Schul-

schwimmbäder sukzessive erweitert werden, um die bestehenden Schulschwimmbedarfe 

aufzufangen. Mittlerweile verfügt die Landeshauptstadt München über 36 eigene Schul-

schwimmbäder, wovon vier aufgrund langfristiger Sanierungen derzeit geschlossen sind 

(Stand 01.10.2024). 

Die Neuerrichtung des Schulschwimmbades an der Senftenauer Str. löst insgesamt einen 

Personalmehrbedarf in Höhe von 1,0 VZÄ zur Betreuung des Schwimmbades und für Rei-

nigungs- und Desinfektionsleistungen aus, welche analog zu geltenden Richtwerten im 

Bereich der städtischen Schulschwimmbäder von einer Stelle (Schulbadewärter*in mit 

Einwertung in E4 TVöD) wahrzunehmen ist. 

2. Ziel / Maßnahmen, Nutzen 

Der Betrieb der Sportinfrastruktur erfolgt als freiwillige Aufgabe, die Sicherstellung des 

Schulsports erfolgt hingegen als Pflichtaufgabe. Bei beiden Aufgaben handelt es sich um 

eine Daueraufgabe.  

Der Geschäftsbereich Sport betreibt ab dem Jahr 2025 das Schulschwimmbad in der 

Senftenauer Str. und stellt den Schulschwimmunterricht im Schulschwimmbad sicher. Um 

einen Sportbetrieb gewährleisten zu können, bedarf es einer VZÄ für eine*n Schulbade-

wärter*in, die sich aus der Sportinfrastruktur und der daraus folgenden notwendigen Be-

treuung (u.a. Desinfektion und Reinigung) ergeben. 

3. Entscheidungsvorschlag 

Für den Betrieb des Schulschwimmbads benötigt das Referat für Bildung und Sport, Ge-

schäftsbereich Sport, zusätzliche Personalkapazitäten und Sachmittel. 

Wie bereits unter 1. und 2. dargestellt, handelt es sich um einen Neubau, für den zusätzli-

ches Personal benötigt wird. Mit dem Schulschwimmbad in der Senftenauer Str. erhält der 

Geschäftsbereich Sport eine zusätzliche Sportanlage im Sachgebiet „Sportstättenma-

nagement“, für die gem. Stellenbemessung 1,0 VZÄ zur Abdeckung des Schwimmsport-

pflichtunterrichts im städtischen Schulschwimmbad notwendig sind. 

Der Pflichtunterricht ist in der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für 

Unterricht und Kultus vom 1. April 1996 Az.: VIII/5 - K7405 - 3/79 291/93 geregelt. 

Die Stellenbesetzung ist ab 01.08.2025 vorgesehen. Die Inbetriebnahme des Schul-

schwimmbades soll zum Schuljahresbeginn 2025/2026 erfolgen. 

Sollte die Stellenzuschaltung für das Schulschwimmbad nicht erfolgen, kann die Sportan-

lage nicht in Betrieb genommen werden. Sowohl der Schulsport, vor allem Schulschwim-

men (Bereitstellung der Wasserfläche), als auch der Vereinssport sind auf das Personal 

angewiesen, um den Unterricht bzw. den Vereinssport durchzuführen. 
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4. Änderungen bei Leistungserbringung und Wirkung 

Die unter dem Entscheidungsvorschlag dargestellten Maßnahmen ergeben folgende, 

durch Kennzahlen/Indikatoren messbare Veränderungen der Leistungserbringung bzw. 

der Wirkung: 

Bezeichnung der Kennzahl/-en, die 
sich durch den Beschluss ändern 

IST 
Vorjahr *) 

Plan 
akt. Jahr *) 

Änderung durch 
Beschluss 

Plan-/Ziel-Wert 
nach der Um-
setzung 

Leistungsmenge/-n  
(ggf. Qualitätskennzahl/-en): 

36 39 1 37 

*) aktiv im Betrieb derzeit 36 Bäder (einschl. Messecampus Riem), da derzeit 4 Bäder aufgrund Umbaus ge-
schlossen sind. 

5. Personalbedarf 

Durch die Zuschaltung einer Stelle für eine/n Schulbadewärter*in können die anfallenden 

Aufgaben der Desinfektion und Reinigung des Schulschwimmbades sichergestellt werden.  

Aufgrund der Rahmensetzung des Eckdatenbeschlusses vom 24.07.2024 (vgl. lfd. Nr. 

RBS-009) wird im Jahr 2025 nun Folgendes beantragt: 

neue Stelle 

VZÄ Funktionsbezeichnung Stellen- 
wert 

JMB* Profit- 
center 

ab wann dauerhaft / 
befristet 

1,0 Schulbadewärter*in E4 62.750 39424100 01.08.2025 dauerhaft 

* JMB = Jahresmittelbetrag 

6. Sachmittelbedarf 

Neben der Personalressource werden jährlich Mittel für konsumtive Ausgaben i. H. v. 

50.000 € wie z. B. für Chemikalien, Reinigungsmittel und andere Arbeits-, Betriebs- und 

Verbrauchsmittel benötigt. 

7. Darstellung der Aufwendungen und der Finanzierung 

Die unter dem Entscheidungsvorschlag dargestellten Maßnahmen haben folgende finanzi-

ellen Auswirkungen: 

7.1 Laufende Verwaltungstätigkeit 

Auszahlungen dauerhaft einmalig befristet 

Summe der Auszahlungen 112.800 €  
ab 2026 

76.100 €  
in 2025 

 

davon:    

Personalauszahlungen (Zeile 9) 62.800 € 
jährlich ab 2026 

26.100 €  
jährlich in 2025 

 

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  
(Zeile 11) 

50.000 € 
jährlich ab 2026 

50.000 € 
in 2025 

 

Transferauszahlungen (Zeile 12)*    

Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstä-
tigkeit (Zeile 13) 

   

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Zeile 
14) 

   

Nachrichtlich: Summe der nicht zahlungswirksa-
men Aufwendungen ** 
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Auszahlungen dauerhaft einmalig befristet 

Nachrichtlich: Vollzeitäquivalente 1,0   

 

*) Bei Besetzung von Stellen mit einem Beamten/einer Beamtin entsteht im Ergebnishaushalt zusätzlich zu 
den Personalauszahlungen noch ein Aufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von etwa 40 
Prozent des Jahresmittelbetrages. 

**) ohne arbeitsplatzbezogene IT-Kosten; Die Einrichtung der beantragten Stellen löst je VZÄ zahlungswirk-
same Arbeitsplatzkosten aus. Diese werden im Rahmen des regulären Haushaltsverfahrens pauschal einge-
plant. 

***) darunter Rückstellungen, Abschreibungen etc. 

7.2 Finanzierung und Umsetzung im Haushalt 

Es sind zusätzliche Mittel erforderlich, da die Finanzierung weder durch Einsparungen 

noch aus dem eigenen Referatsbudget erfolgen kann. 

Die Bereitstellung der Mittel erfolgt aufgrund der Rahmensetzung des Eckdatenbeschlus-

ses (Sitzungsvorlage 20-26 / V 13530; lfd. Nr. RBS – 009) vom 24.07.2024 durch Anmel-

dung zum Haushalt 2025. 

7.3 Produktkostenbudget 

Das Produktkostenbudget des Produkts 39424100 Bereitstellung und Betrieb von Sport-

stätten erhöht sich im Jahr 2025 einmalig um 76.100 € sowie ab 2026 dauerhaft um jähr-

lich 112.800 €, davon sind bis zu 76.100 € (2025) bzw. 112.800 € (2026 ff.) zahlungswirk-

sam (Produktauszahlungsbudget). 

8. Klimaprüfung 

Ist Klimaschutzrelevanz gegeben: Nein 

9. Abstimmung 

Die Beschlussvorlage wurde mit dem Personal- und Organisationsreferat und der Stadt-

kämmerei abgestimmt. Das Personal- und Organisationsreferat stimmt der Beschlussvor-

lage zu (siehe Anlage).  

Die Stadtkämmerei erhebt keine Einwände gegen die Beschlussvorlage, soweit die Bud-

getvorgabe für den Teilhaushalt des Referats gemäß Eckdatenbeschluss (EDB) eingehal-

ten wird. 

Der Stadtbezirk 20, Hadern, erhält einen Abdruck der Sitzungsvorlage. Ein Anhörungs-

recht nach der Satzung für die Bezirksausschüsse besteht nicht. 

 

Die Korreferentin des Referates für Bildung und Sport, Frau Stadträtin Lena Odell, und die 

Verwaltungsbeirätin, Frau Stadträtin Gabriele Neff, haben je einen Abdruck der Be-

schlussvorlage erhalten. 
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II. Antrag des Referenten 

1. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die Einrichtung von 1,0 VZÄ für 

Schulbadewärter*innen für das Schulschwimmbad an der Senftenauer Straße und de-

ren Besetzung beim Personal- und Organisationsreferat zu veranlassen.  

2. Finanzierung: 

Aufgrund der Rahmensetzung des Eckdatenbeschlusses (Sitzungsvorlage 20-26 /     

V 13530; lfd. Nr. RBS-009) vom 24.07.2024 wird dem vorliegenden Umsetzungsbe-

schluss zugestimmt.  

Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die einmalig erforderlichen Perso-

nalmittel in Höhe von bis zu 26.100 € im Jahr 2025 und die ab 2026 dauerhaft erfor-

derlichen Personalmittel in Höhe von bis zu 62.800 € im Rahmen der Haushalts-

planaufstellung 2025 bzw. 2026 beim Personal- und Organisationsreferat (Personal) 

anzumelden. 

Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die dauerhaft erforderlichen Sach-

mittel in Höhe von 50.000 € im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2025 bei der 

Stadtkämmerei anzumelden. 

Das Produktkostenbudget des Produkts 39424100 Bereitstellung und Betrieb von 

Sportstätten erhöht sich im Jahr 2025 einmalig um 76.100 € sowie ab dem Jahr 2026 

dauerhaft um jährlich 112.800 €, davon sind bis zu 76.100 € (2025) bzw. 112.800 € 

(2026 ff.) zahlungswirksam (Produktauszahlungsbudget) 

3. Der Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle. 

 

 

III. Beschluss 

nach Antrag. 

Die endgültige Beschlussfassung obliegt der Vollversammlung des Stadtrates. 

 

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München 

 

 

Die Vorsitzende Der Referent 

 

 

 

Verena Dietl Florian Kraus 

3. Bürgermeisterin Stadtschulrat 
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 IV. Abdruck von I. mit III. 

Über die Stadtratsprotokolle 

an das Direktorium Dokumentationsstelle 

an das Revisionsamt 

z. K. 
 
 
 
 

 V. Wiedervorlage im Referat für Bildung und Sport – Geschäftsbereich Sport 

 

1. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird       

 bestätigt. 

 

2. An Personal- und Organisationsreferat 

An den Bezirksausschuss 20, Hadern 

       An das Referat für Bildung und Sport – GL 2 

       An das Referat für Bildung und Sport – GL 4 

       An das Referat für Bildung und Sport – S - SU 

       An das Referat für Bildung und Sport – S - ST 

    z. K. 

 

 Am 


